
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dargun-Neukalen 
Bürgst. 9 
17159 Dargun

Beschluss zur Schließung des Kirchhofes 
in Schorrentin als Bestattungsplatz

« f r
Auf Grund des § 36 der Friedhofsordnung der ehemaligen Kirchengemeinde Neukalen hat der 
Kirchengemeinderat Dargun-Neukalen den nachstehend zu veröffentlichenden Beschluss für 
den Kirchhof in Schorrentin am v ? A___________ gefasst:

i \

Beschluss:
Der derzeit nicht belegte Kirchhof in Schorrentin, Flurstück 4/48, mit der amtlichen Fläche von 
3.038 m2 (laut Grafik) wird hiermit auch amtlich zu Bestattungszwecken geschlossen.



In-Kraft-Treten

Dieser Beschluss tritt nach am Tage nach seiner öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Vorsitzendes oder stellvertretendes weiteres Mitglied des Kirchenge-
vorsitzendes Mitglied des Kirchenge- meinderates
meinderates


